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Motion Harald Friedl und Konsorten betreffend «Stärkung der 
Wohnbaustrategie des Kantons Basel-Stadt» – Stellungnahme 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 8. Februar 2018 die nachstehende Motion Harald 
Friedl und Konsorten dem Regierungsrat zur Stellungnahme überwiesen: 

„Mit dem Ratschlag zum Wohnraumfördergesetz (WRFG, 12.1202) als Gegenvorschlag zur Initia-

tive "Bezahlbares und sicheres Wohnen für alle“ hat der Regierungsrat 2012 erstmals eine Wohn-

raumentwicklungsstrategie 2012-2016 veröffentlicht. Sie besteht aus 41 aufeinander abgestimm-

ten Massnahmen und beruht inhaltlich auf den drei Pfeilern: 

1. Spezifische Förderung des gemeinnützigen Wohnraumangebots; 

2. Gezielte und direkte Unterstützung von benachteiligten Menschen (Objekthilfe); 

3. Verbesserung der Rahmenbedingungen für Investitionen in der Erstellung von zusätzlichem 

Wohnraum 

Die Wohnraumentwicklung ist wegen der Zuwanderung und der damit verbundenen Wohnungs-

knappheit zu einem vordringlichen politischen Anliegen aller Parteien geworden. Insbesondere 

muss das Angebot von erschwinglichen Wohnungen garantiert werden, um der Verdrängung von 

benachteiligten Bevölkerungsgruppen Einhalt zu Gebieten. Der Regierungsrat hat seit dem Rat-

schlag zum WRFG 2012 nicht mehr über die Wohnraumentwicklung berichtet oder seine Strate-

gie angepasst. Auf Grund der politischen Dringlichkeit ist es angebracht, dem Regierungsrat im 

WRFG den Auftrag zu erteilen dem Grossen Rat alle vier Jahre über die Wohnraumförderstrate-

gie zu berichten. 

Aus diesem Grund fordern die Unterzeichnenden den Regierungsrat auf, binnen eines Jahres den 

§ 18 WRFG sinngemäss mit folgenden Ergänzungen anzupassen: 

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat alle 4 Jahre eine Strategie zur Wohnraumförde-

rung mit Zielen und Massnahmen. 

Harald Friedl, Thomas Grossenbacher, Barbara Wegmann, Raphael Fuhrer, Michelle Lachen-

meier, Jeremy Stephenson, Pascal Pfister, Jürg Stöcklin, David Wüest-Rudin, Tim Cuénod, An-

dreas Zappalà, Lea Steinle“ 
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Wir nehmen zu dieser Motion wie folgt Stellung: 

1. Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion 

 
§ 42 GO bestimmt über die Motion: 

§ 42. Inhalt und Eintretensbeschluss 
1 In der Form einer Motion kann jedes Mitglied des Grossen Rates oder eine 
ständige Kommission den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu verpflich-
ten, dem Grossen Rat eine Vorlage zur Änderung der Verfassung oder zur Än-
derung eines bestehenden oder zum Erlass eines neuen Gesetzes oder eines 
Grossratsbeschlusses zu unterbreiten. 

1bis In der Form einer Motion kann zudem jedes Mitglied des Grossen Rates 
oder eine ständige Kommission den Antrag stellen, es sei der Regierungsrat zu 
verpflichten, eine Massnahme zu ergreifen. Ist der Regierungsrat für die Mass-
nahme zuständig, so trifft er diese oder unterbreitet dem Grossen Rat den Ent-
wurf eines Erlasses gemäss Abs. 1, mit dem die Motion umgesetzt werden 
kann. 

2 Unzulässig ist eine Motion, die auf den verfassungsrechtlichen Zuständigkeits-
bereich des Regierungsrates, auf einen Einzelfallentscheid, auf einen in gesetz-
lich geordnetem Verfahren zu treffenden Entscheid oder einen Beschwerdeent-
scheid einwirken will. 

3 Tritt der Rat auf die Motion ein, so gibt er dem Regierungsrat Gelegenheit, in-
nert drei Monaten dazu Stellung zu nehmen, insbesondere zur Frage der rechtli-
chen Zulässigkeit des Begehrens. 

Die Motion ist sowohl im Kompetenzbereich des Grossen Rates wie auch in demjenigen des Re-
gierungsrates zulässig. Ausserhalb der verfassungsrechtlichen Kompetenzaufteilung (vgl. § 42 
Abs. 2 GO) ist der betroffene Zuständigkeitsbereich somit keine Voraussetzung der rechtlichen 
Zulässigkeit. Die Frage nach der Zuständigkeit ist im Rahmen der inhaltlichen Umsetzung eines 
Motionsanliegens aber von entscheidender Bedeutung, da sie die Art der Umsetzung vorgibt. Es 
gilt, das Gewaltenteilungsprinzip zwischen Grossem Rat und Regierungsrat zu beachten, denn 
beide sind gestützt auf das Legalitätsprinzip an Erlasse gebunden, die die Entscheidungsbefug-
nisse auf die Staatsorgane aufteilen. Je nach betroffenem Kompetenzbereich richtet sich die Um-
setzung entweder nach § 42 Abs. 1 GO oder nach § 42 Abs. 1bis GO. Liegt die Motion im Zustän-
digkeitsbereich des Grossen Rates, wird sie mit einer Verfassungs-, Gesetzes- oder 
Beschlussvorlage erfüllt (§ 42 Abs. 1 GO). Eine Motion, die auf eine Materie im Kompetenzbe-
reich des Regierungsrates zielt, wird mit einer Verordnungsänderung respektive mit einem ande-
ren Mittel der Exekutive erfüllt (§ 42 Abs. 1bis GO), oder aber dem Grossen Rat wird ein Geset-
zesentwurf vorgelegt, der die Kompetenzverteilung zugunsten des Grossen Rates verändert 
(§ 42 Abs. 1bis Satz 2 GO). 

 Mit der vorliegenden Motion soll der Regierungsrat beauftragt werden, binnen eines Jahres 
§ 18 Gesetz über die Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz, WRFG) vom 
5. Juni 2013 (SG 861.500) sinngemäss mit folgenden Ergänzungen anzupassen: Der Regie-
rungsrat unterbreitet dem Grossen Rat alle vier Jahre eine Strategie zur Wohnraumförderung mit 
Zielen und Massnahmen. 

Mit der Motion wird vom Regierungsrat die Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfes beantragt. Der 
Erlass von Gesetzesbestimmungen fällt in die Zuständigkeit des Grossen Rates. Zudem verlangt 
die Motion nicht etwas, das sich auf den verfassungsrechtlichen Zuständigkeitsbereich des Re-
gierungsrates, auf einen Einzelfallentscheid, auf einen in gesetzlich geordnetem Verfahren zu 
treffenden Entscheid oder einen Beschwerdeentscheid bezieht. Es spricht auch kein höherrangi-
ges Recht wie Bundesrecht oder kantonales Verfassungsrecht gegen den Motionsinhalt. 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 3/3   

Der Grosse Rat kann gemäss § 43 GO eine Frist zur Motionserfüllung festlegen, weshalb der 
Motionstext bereits eine solche Frist enthalten kann. Die in der Motion gesetzte Frist zur Aus-
arbeitung einer Gesetzesvorlage/Umsetzung der geforderten Massnahme kann nicht als un-
möglich bezeichnet werden. 

Die Motion ist aufgrund dieser Erwägungen als rechtlich zulässig anzusehen. 

2. Zum Inhalt der Motion 

Im Wohnraumfördergesetz ist festgehalten, dass die Fachstelle Wohnraumentwicklung in Zu-
sammenarbeit mit den Fachdepartementen periodisch die Strategie zur Wohnraumentwicklung 
überprüft und dem Regierungsrat die erforderlichen Anpassungen vorschlägt 
(§ 18 Abs. 4 WRFG). Nicht weiter ausgeführt ist, was unter „periodisch“ zu verstehen ist. Einzig in 
der Wohnraumentwicklungsstrategie 2012-2016 befindet sich der Hinweis, dies erfolge „etwa alle 
5 Jahre“. 

Der Regierungsrat ist bereit, das Anliegen der Motion aufzunehmen. Es erscheint sinnvoll, dass 
der Grosse Rat in jeder Legislaturperiode einmal den Controlling-Bericht zur Wohnraumentwick-
lung und die Wohnraumentwicklungsstrategie diskutieren kann. 

3. Antrag 

Auf Grund dieser Stellungnahme beantragen wir, die Motion Harald Friedl und Konsorten betref-
fend „Stärkung der Wohnbaustrategie des Kantons Basel-Stadt“ dem Regierungsrat zur Erfüllung 
zu überweisen. 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
   

  
 
Elisabeth Ackermann  
Präsidentin 

Marco Greiner 
Vizestaatsschreiber 

 


